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Einkommensanrechnung der Abwrackprämie auf die Leistungen nach dem SGB II 

 

1. Wie viele Fälle gab bzw. gibt es in Karlsruhe, in denen Hartz-IV-Empfänger/-
innen die Abwrackprämie als Einkommen auf die Leistungen nach dem SGB II 
angerechnet wurden, obwohl die damit verbundenen Transaktionen (Verkauf, 
Kauf, aktuelle Guthaben) unter der vom Bundessozialgericht angenommenen 
Angemessenheitsgrenze lagen? 

 

2. In wie vielen Fällen wurden den betroffenen Hartz-IV-Empfänger/-innen in der 
Folge die Leistungen nach SGB II gekürzt? 

 

3. Mit welcher Begründung? 
 

4. Wie viele Hartz-IV-Empfänger/-innen haben Widersprüche gegen diese 
Entscheide eingelegt? 

 

5. Welches Ergebnis hatten diese Widersprüche? 
 

6. Ist der Stadtverwaltung bzw. den für die Leistungsgewährung nach SGB II 
zuständigen Stellen das rechtskräftige Urteil des Landessozialgerichts 
Sachsen-Anhalt bekannt, in dem einer Hartz-IV-Empfängerin bestätigt wurde, 
dass in ihrem und ähnlich gelagerten Fällen die Abwrackprämie 
anrechnungsfrei bleibt? 

 

Wie schon zuvor das Sozialgericht Magdeburg hat auch das Landessozialgericht 

Sachsen-Anhalt entschieden, dass die Abwrackprämie nicht als Einkommen auf die 

Leistungen nach dem SGB II angerechnet werden darf (Beschluss v. 22. September 

2009, L 2 AS 315/09 B ER). Auch stehe die Prämie nicht für den Unterhalt zur 

Verfügung, da sie wirtschaftlich betrachtet in die Bezahlung des Neuwagens 

einfließe. Das neue Auto sei nicht als Vermögen zu werten gewesen, das es den 

vermögensgeschützten Wert von 7.500 EURO nicht erreiche. 

 

Sachverhalt / Begründung: 
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Einer Hartz-IV-Bezieherin wurden nach einem Autokauf, für den sie die 

Abwrackprämie in Anspruch nahm, die monatlichen Leistungen nach SGB II von 

588,91 auf 88,91 EURO gekürzt. Ihre beim Sozialgericht dagegen eingelegte 

Beschwerde war nun auch vor dem Landessozialgericht erfolgreich.  

 

Wie in Karlsruhe in solchen Fällen verfahren wird, bzw. verfahren worden ist, soll die 

Anfrage im Interesse der Hartz-IV-Empfängerinnen und -Empfänger klären helfen. 
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